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',l)er Reicnsstatthal ter in Oberdonau. 
-*f~/WR - --,-2/10?. L1nz. am 11.März 1942. 

-·ltetr. : Kraftstufe ~ting-trauenstein, 
Genehmigungs ~sclieid. 

B e s c b e i d 

Die Innwerk A,G.Töging hat beim ehemali~en Ministerium 
für Landwirtschaft in Wien um die wasserrechtliche Bewiil1gung 

. . 
- _,:···' für die Ausnützung der Wasserkraft des Innflusees bei Ering beZl'. 

'" .. · 

... ·~ 

.. 

.... 

. ,.-

Frauenstein angesucht. Das -Bauvorhaben ist mit dem Bescheide 
dieses Ministeriums v-9;11 .1938. zl.46.890/1 als bevorzugter 

• j 

Wasserbau gemäß § 1 des österr.Landesgeset~es~ Gesetzblatt Nr 
393/1938 erklärt worden. Die Genehmigungsverhandlungen haben 1m 
November 1938, im Mai 1939 und schließlich in der Zeit vom 25 11. 
194o bis 12 12.1940 an Ort und Stelle stattgefunden. 

·Durch die ?:Verordnung b~tr~die Obertragung von Auf~ 
gaben und Befugn1ssendes Reichsstatthalters von Osterreich 
(österreic~ische Landesregierung) yom 2.12.1939, RGBl,l,S~235o~ 
ist die Zuständigkeit zur.Entscheidung über das vorliegende 
Bauvorhaben der Innwerk A.G~ mit 1.1.1940 au! den Reichsstatt = 

0: 

halter in Oberdonau übergegangen, 

I~ Entwurfsbeschreibung 

Die Innwerk A. G ~ in Töging plant nach dem eingereichten ._ 
Entwurf im InnfluB bei Fllßkilometer 48.o25 nächstEring bezw. 
Frauenstein ein Wehrkraftwerk zu errichten Der Wasserspiegel 
soll um 9,2 m über den bisherigen Mittelwaeserspiegel! d,i~ von 
der Höhe 327,o m auf die Höhe '36.2 m über Bormalnull gehoben 
werden .. Der Rücketau wird bis ungefflhr km 64 reichen. 

Das eigentliche Wehr wird, mit RUcksicht auf den Strom= 
strich an das rechte Ufer ge~egt~ Es zeigt die übliche Ausb:i1 = 
dungeines großen Flußwehres und soll 6Oftnungen v.on je 18-om 

.lichter Weite bei12m SchHt~enhöhe erhalten- Die feste Wehr: 
schwelle liegt in der Höhe 324, 2 m ·übe.r Bo~lnu.ll. Anschließend 
an die YehrHftnungen ist flußabwärts ein Sturzbett ~geordnet 

Der allseitige dichte Anschluß des WehrkHrpers an d_en 
Schlier ( Flinz ) wird durch Stahlspundwände erreicht: An das-··· 
Wehr schließt sich gegen.links das Krafthaus an. In diesem werden 

. ., 
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3 F.aui·tmaechl.ne-nsä tze. bestehend aus Kaplanturbinen mit eenkre 
Welle und unm1 ttelbar gekuppelten Dr.ehstrommaechinen unci ein ' ' 
Hausmaschinensatz aufgestellt Die Gesamtleistung Wird bei ei ., 

Wass~rfUhru..."'lg von 78o m3/sec und einem Nutzgefälle vcn 9: 1? -.n·
rund 6o ooo KW betragen 

In der linksseitigen Ufermauer des Krafthausee ist __ 
ein F1.achpaß vorgesehen. 

Links und rechts w1.rd das Krafthaus bezw. das Wehr · ._:; 

du1·ch einen Damm: dessen Krone auf 34o.2o m ü N,.N, liegt. mt·t:· 
" dem natUrliehen Ufer verbunden, 

Am rechten Innufer würden durch den Aufstau des Inn-. · 
die Grundflächen in der Minningerbucht: der Reikerstorferbucht 
und oberhalb der Enknachmündung_. in Mitleidenschaft gezogen_.··· : 
werden Um die etwa zu erwartenden Schäden hintanzuhal ten o(J"_i. 
doch so weit als mtiglich herabzumindern~ sind folgende MaS = 
nahmen vorgesehen. 
In der Minningerbucht: 

i. Ein .Rücke taudamm parallel zum Innflu.ß in einem Abstand von 1;~~jJ-· 

\ vom Ufe.r und_ zwar vom Wehr._ bis zum Hochufer bei km 5o. 5 Seine· 
' Krone liegt i . 5o _m tiber dem gestauten Katastrophenwa.sserspiegel..: 
l Am F•J.ß der wassersei tigen Böschung ist zum dichten Anschluß ·:· 

an den Schlier eine Stahlspundwand vorgeoehen, Die Entwä.see~a· 
des eingedämmten Landes erfolgt durch Abzugsgräben; die du.reb ~ · 
einen Durchlass ins Unterw-:l sser des Wehres 1.hre Vorflut finden_,-~· 

In der Reikerstorferbucht : ; -

Ei~ Rückstaudamm ( Reikerstorferdamm ) beginnend etwa 1 km 

halb des Schlosses Hagenau.. bei der zweiten Hochuferstufe J 'bie· .. ·· 
• ' 0- ' ' 

zur Mattig ·und längs derselben zu~ Wiederanschluß an die 
stufe Ferner der sogenannte Höfterdamm_. der am linken Mattil ~·· 

u.fer beginnt!' nach einer Länge von 5oo m sich 1nnau.f'wärts_.,~e~48:t 
und bei km 56.4 an das Steil~fer anschließt 

Zur Entwässerung ·Sind 2 Pumpwerke angeordnet; .-~-in~• 
beim Beginn des Reikerstorferdammes und das-zweite vor·der 

~ ~ .... ', .. ..;.· 
Bi~gung des Böfterdammes. :: ·: 
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·Oberhalb der Enknachmündung : -, Bin hochwasserfreier Damm von. km 61 . 2o. d .i.. vom Hochufer b'i e 2 um 

---km 6o. 45 .. anschließend eine Steinzeile bis zum km 59 o: d1 e auf 
die dammförmig ausgeglich-ene Ufedinie in der Htshe des 4ooo m3 /sec 
·wasserspiegels aufgesetzt wird D~e XrQ~~~s hoc~wa.sserfrejen 
:Dammes liegt 1 m über dem 57oo m;r/sec Wa.s~erepiegel. Am l1nken 
. ------

:11f8röoerhalb der Stauanlage ein 'anscliiießender Damm' bis Innkm 
.. . ( .· . . . 

··.<51. 5 1 der bei Eglsee an das Hochufer anschließt und dieselbe 
'Ausbildung wie der Damm in der Minningerbucht erhält, 

Unterhalb Simbach am linken Ufer ein Damm bei rno-km 
. 55.1 am Hochufer beginnend und b1s zur Eisenbahnbrücke Simbach

·,. Braunau reichend, 

II . S p r u c h 

Demnach entscheide ich nach gepflogenem Etnvernebmen 
>mit dem bayrisc~en· Sta:1tsministerium des Innern gemäß §§ 4 u. 

7 des Gesetzes über bevorzugte Wasserbauten österr Landesgas 
.:: -~- Blatt Nr. 393/1938 unter Zugrundelegung der vorgelegten Pläne·. 

...... , . 
.. _ ..... 

: ~ -. 

der oberbehördlichen Weisung hinsichtlich der Dammführung bei 
ReikerstorfjGde St.Peter~ der Ergebn1sse der Genehmigungsver= 
handlu.ngen und der Bestimmtingen des österr.: Wasserrechtsges .. 
(BGBl,Nr.316/1934) unter G·estattung der Inangriffnahme des Baue 
vorhabens vor Durchführung des Entschädigungsverfahrens nach 

§ 6 des bezogenen Gesetzes, bei gleichzeitfger Außerkraftsatzung 
der einstweiligen Verfügungen dee ehemaligen Ministeriums für 
Landwirtschaft in Wien v 12.8. und 27.12. 1939; Zl. 18. 896/V/1 
und· 35. 568/V/1, wie folgt : · 

Der Innwerk A, G .. Tögi,ng wird die wasserrechtliche Ge = 
nehmigung zur Ausnützung der Wasserkraft des Innflueses be~ 
km 48. o25 nächst Ering 'bezw_,Frauenstein für den Reich~gau Ober: 

donau und zur Ausführung des vorbeschriebenen Bauvorhabens unter 
der Verpflichtung der Einhaltung und Erfüllung nachstehender 

\ Bedingungen erteilt : 

A) Allgeme~e Bedingungen : 

1) Die Betriebswassermenge beträgt bis z~ 9oo m'/sec 
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2)Das ~tau~iel liegt ,,6,2o m über Bormalnull. Es ist ständig . 
einzu.hal:ten,. vorbehal_tlich einer Anordnung nach Punkt 8) ,dieae_a Be 
solange es_ mit den vorhandenen Einrichtungen mtSglioh 1st. 
Ein Schw~llbetrieb ist nicht gestattet~ 

3) Das Iutzgefälle baträgt 9.15 m bei Betriebswasserführung 
' von 7Bo m' /sec .. im: Inn: · · 

1 .. 
I 

4) Das Unternehmen hat jeweils gee1~ete Maßnahmen zu treffen 1 

damit der RUckstau bei gehaltenem Stauziel nicht weiter· als 
ungefähr Flliekilometer 64 reicht .. 

5) Die WehrverschlUsse sind so auszubilden und zu erhalten. daS 
ihre Beweglichkeit jederzeit gesichert ist~ Für die Aufzugs= 
vor~1chtungen d~r Wehryerechlttsse ist neben der vorgesehenen 
normaien Strom:ve~~orgun.g noch eine unabhängige· Aushil~skratt• . · •. 
quelle einzurichten. .- '' -· ~· -. : . 

6) Im .falle gefährlicher Kolkbildungen unterhalb des Wehres sind · \. : 
~ Binvernehmen · mit ·den örtlich zuständigen Stellen der PluS= · --~~; .. ; 
bauver:wal tung eofort die ·notwend~gen Bicherungsmaßnabm~n zu. .. ·:--~·-

7) 

. . 

treff_en, 
~ die schadlos• Abfuhr des hinter den Dämmen und im ~nne~= 
selände sich ~~~lnden Binnen~ bezw. Druckwassere und zur 
Schaffung der Vorflut ~ die unterbrochenen Wasserläufe hat . , . . . 

di~ Untern~hm\mg die notwendigen Einrichtungen Dich Weisung -· =-:· • · · 
.. "'·. ' ., . ' 

1 der· örtlich. zuständigen Stellen der Plu.Bbauverwaltung ;herzu=;~· .. , -: 
stellen, instandz~ten und zu betreiben • 

• 
8) 

e 
Wenn innerhalb der·durCb die Anlage beeinfluBten Innstrecke . ~ 

schädlich~ Ablagerungen im Inn oder in den Kündungen der Zu=. . ,4t ·· 
... bringer. entstehen. so ist die Unteniebmu.ag verpflichtet t die . · .· · 

Ablagerungen zu entfernen. Hiebei ist nach den ~Weisungen dei<. 
örtlich zuständigen Stellen der l'lusbauverwaltu.ng vorzugehen. , 
Sollten die notwendigen Räum~gen nicht rechtzeitig möglich·--~·.> 
Beins ao sind schädlt.phe ·_.Hebungen des Stauspiegels auf An =;: . ~ ~-. · · 

•:Ordnung der wasee;rrechtsb~htsrde d~ch Absenken des ßtausieie~·::. · 
vorübergehend auszugleichen.. .. r· ··r ·: 

9) Falls durch den Geschiebemangel in der unterhalb dee Kraf~e~l:ee ... 
liegenden Flu.Gstrecke .besonder~ laiaBnahmen erforde~lich werde~; : · 
eo ist die las.eerrechtabehtirde bereohti:gt su verlangen" da.& 2!1•~--.. . ~ . 
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Innwerk A.G zu diesen Maßnahmen anteilig beiträgt Palls in 
diesem Zusammenhange Änderungen der Wehranlage für notwendig 
erachtet werden hut die Innwerk A C diese Änderungen auf 
ihre Kosten durchzuführen 

1o) Seitlich gelagerte Geschiebemassen dürfen den Hochwasser= 
abfluß nicht hindern und müssen gegen .a !J .. ag lesichert sein-

1~) Kommt die Unternehmung der Pflicht zur· Räumung_nach Punkt 8) 
nicht in ausreichendem Maße und rechtzeitig nach: so ist 
das Wasserwirtschaftsamt Ried bei Zustimmung der Wasser z 

rechtsbehörde berechtigt~ die Räumung auf Kosten des Unter= 
nehmers durchzuführen 

12) Um die rechtzeitige·Wahrnehmung der unter Punkt 8) - 1o) 
auferlegten Verpfiichtungen zu erleichte~ und den Fluß = 

zustand und den Stauverlauf ständig überwachen ·zu können! 
sind regelmässige Sohlen~- und Wasserspiegelaufnahmen im 
Staubereiche und unterhalb des Wehres auszuführen, d1e 
erstmalig vor der Einstauung zu b6sorgen sind tlber die 
Durchführung dieser Aufnahmen und ihre Verwertung ist das 
Einvernehmen ·mit den örtlic:q. zuständigen· Stellen der Fluß= 
·r:auverwal tung herzustellen. 

13} ~ie Bauwerke der Innregulierung vom oberen ~nde des Einfluß
bereiches der Kraftanlage bis 5o? m unterhalb des Wehre·s ~ 
d.i. km 47 52~.sind von der Innwerk AG. zu erhalten Zu 
den Regulierungsbauten zählen auch die 2 m breiten Treppel= 
wege ~ von der Eisenbahnbrücke aufwärts .. Weiters hat die Inn= 
werk A.G, die Erhaltung der Mattiguf-::r im Stauraume zu 
übernehmen und zwar vom km 2.35 des Beikerstorferdammes beim. 
Stadl abwärts bis zur Mündung._ 

.14) Die Aufsieh~ Uber die zu erhaltenden Wasserbauten sowie über 
die notwendigen 'Plußräumungen obliegt dem zuständigen Wasser= 
wirtschaftsamt. 

- . 
15) Die Innwerk A, G hat im Bedarf·sfalle den Transport der Wasser.::: 

fahrzeu.ge des Wasserwirtschaftsamtes in jen·en Streck.en, auf 
denen das Treideln unmöglich wird, zu übernehmen~. weiters 
haben sie den Transport: dieser Fahrzeuge über das W~hr zu 
bewerkstelligen) soweit dies die Einrichtungen der W$hranlage 
ermöglicht. 
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16J Das ·wasae~irtachnftsamt R1ed in Braunau ist berechtigt. 
·~ die Vorritesteine und die behelfsmäseigen Erhöhungen der 

. . .. 

17) 

Steinleisten soweit sie dauernd überstaut werden, für ihre 
Zwecke z~~ntfernen; Die Böschungen haben zu verbleiben 
Die von'der Unternehmung vom Lagerplatz des Wasserwirt = 
schaftsaartes in Frauenstein e.ntnommene Steinmenge von 
32o m3 ist am Frauensteiner-tagerplatz wieder zu verbrjngen 

18) Die Übernahme der unter Punkt 13} aufgetragenen Erhaltung 
beginnt m1t der Einstauung für die jeweils berührte Strecke 

19) Innerhalb des Stauraumes sind Mauern und dergleichen von 
abgetragenen Bauwerken bodengleich einzuebnen: 

2o) .Fü.r eine 1e.r!3gelte un~! .•.. :~!~~-ee Eises im Ein= 
. .....__ 

flu.Sbereiche der Kra:ftanlag~ hat. ausechlieBlicb d:ie Unter=· e ·: 
nehmung gegebenenfalls mit besond~ren Einrichtungen und 
nach näheren Weia\mgen der zuatii.ndigen Behörden v_,rzusorgen 

••• 7 . .. --. 
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21) SChäden, die infolge Hebung odeJ Senkung der Wasserspiegel 
oder durch Sickerwasser an Grundstücken! Gebäuden oder An = 
lagen nachweisbar angerichtet we~:den '· hat die Unternehmung 
durch entsprechen4e technische M~Lßne.hmen zu begegnen Sollte 
dies nicht bezw. nicht in \.irtsclLaftlich vertretbarer Weise 
möglich sein, so ist der Betroff~ne schadlos zu stellen. 
bezw, das Grundstück, Gebäude etc einzulösen. 

22) Die bereits laufenden Grundwasserbeobachtungen sind solange 
fortzusetzen bis die Wasserrechtsbeh6rde ihre Einstellung 
verfügt; ttber Verlangen des Waueerwirtschafteamtes Rted ist 
dieses an den Beobachtungen zu beteiligen . 

23) ttber Verlangen der W~seerwirtschaftsverwaltung ist für die 
eingestaute Pegelstelle in Braunau ein Ersatz zu schaffen . . . 
und ihre E1ngliederung ~n den Nachrichtendienst; wenn nötig 
durch einen Fernpegel oder dergleichen. vorzusehe1;1 .. 

24) Alle Baukörper sind ·so zu formen und auszugestalten. das·sie 
s~ch in die Landschaft einordnen. Bei der Wehr- und Kraft=
werksanlage und bei de·n zugehörigen Bebenanlagen müssen die 
äußere Gest.al tung und die Bauetoffwahl ,der Bedeutung dieser 
Anlagen und:. der Etge~rt der Landschat't entsprech$n. Ersatz= 

· ···· ~aut_en .für :äbgebroohene Gebäude sind in bodenständiger Bau = 
.. :·· .. weise ··ju.. 'e~i:ichten, Besondere Auflagen für die Baugastal tU!lB 

· · · ·,_ ·"·. ·: ::~ bleit.~D.-~vorbehalten~ 
.., ,. ~'" .. -· ~' .·- .. --~::··;";.·:, :' ~~ ·.": ·. , •.·. 
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In Frauenstein 1st d1e Böschung des Dammee der 
Zufahrtsstraße zum Kra:twerk gegen das Vorw~rk des Schlosses 

möglichst s·teil zu gestalten. Der Baumwuchs auf der kü.nft1.ger.. 
Insel. dem Standort der alten Burg Hat:;enau ist. mö(lir.l!~~ 
zu. erhalten 

25) Die DäE~e sind wie folgt auszuführen : 
a) Die Dammbasis 1st zu rnden.und der Mutterboden abzutragen 
b) Außer den s1chtbaren Moor-· un:d Schlarnrr..lagern e1nd auch 

Jene abzutragen~ die vcn einer mehr oder minder dü..r1nen 
.Schichte fest. erscheinenden Sandes bedeckt sind und 
eine für Dammschüttung ausre1.chend feste Lagerung vor-= 

~äuschen, 

c) .Di~ filr die .Herstellu.ng v·Jn Dammen in der ''iinl.:-:: lUüg für 

den Entw-u.rf! Bau. und Be tri e t· von Talsperren •l des Ta 1 · .. 

Sperrenausschusses des deutschen Wasserwirtschafts~ und 
Wasserkraftverbandes Berlin 1933 gegebenen Richtl J tnen 

werden für die Herslellung der Damme als vorb1ldlich 
erklärt.· 

d) Die Ausgestaltung der Däm.l!le> hat nach den R1.cht-lini8n 
" des Generalinspektors für Wasser und Energie tprof 

Seifert ) v 19 1 1942 zu erfolgen 
e) Beim Frauensteinerdamm ist die Dammkrone um mindestE>r.s 

1/2o der Darr~öhe zu überhöhen 
f) Die humueierten Da~~:r::.obe.rfla-~h~n s1nd m1t gee1gne":.em 

Graseamen zu besämen 
g) Landwärts ä.er Damms ist.· S:)Y:e-i t 1\ub.olz var handen ci1t:see 

zu belassen ouer dort wo es fehlt und keinE> Adrer :-der 
Wiesenkultur geplant ist ~0lchee zu pf~nnzen tiinsichtl 
des eingangs beschrl.t:?benen h·:·cbwasserfre1.er. Dar!imes VO[j 

Innkilometer 61 <o bis 6c- 45 1st dem Lande ßayern ;iü.rc~ 

die Innwerke der Schaden zu ersetzen d~r i~~ infolge 
Errichtung dieses Dammes etwa entsteht 
Das Land ~ayern ist seitens der Innwerk A G von allen 
Entschädigungsforderungen freizustellen, die von Dr·1 t-r.en 
aus dem gleichen Anlaß dem Lande.Bayern gegePüber geitend 
gemac~t werden sollten 
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Dde Innwerk A.C~ hat die Kosten wasserbaulicher Maßnahmen 
sowie des Auelichtens der Au~n am linken Ufer des lnns zu 

I 

tragen, wenn diese Maßnahmen nach dem Ermessen des Landes 
Bayern durch den erwähnten rechtsseitigen Hochwasserdamm 
v~ranlasst sind. 

26-) Sollte der Frauenstein·er DurchlaS oder die anschließenden 
hnnsale· zur Abfuhr des Wassere nicht ausreichen; so bleiben 
entsprechende VÖrschreibungen vorbehalten .. 

27) Die Vorlage einer Betriebsvorschrift für die Stauhaltung, 
Schützenbedienung und Abführung des Eises kann verlangt 
werdenr 

Den Beamten der Wasserrechtsbehörde, den Beamten. 
Angestellten und Arbeitern der staatlichen Flußbauverwal= 
tung und. den Organe~ der Sicherheitspolizei ist das ~em 
treten der sämtlichen Werksanlagen in Ausübung ~hres 
Dienstes jederzeit gestattet. 

28) Pür eine Beförderung der Fahrzeuge der Wasserwanderer ins 
Unterwasser ist Vorsorge zu treffen, 

Au.f die Herstellung besonderer Verkehrseinrichtungen 
für die Großschiffahrt (~chleusen) wird vorläufig ver = 

zichtet, Wenn sich jedoch die Notwendigkeit ergibtJ im 
~ffentlichen Interesse die Schiff= oder Floßfahrt auf 
dem Inn wieder zu ermöglichen. so ist die Innwerk A.G 
verpflichtet zu gestatten, daß die erforderlichen Ein = 
richtungen zur Oberwindung der G~fällsstufe zum __ Zwecke der 
Durchführung öder Beförderung der Sch.iffe und P]_ össe ohne 
Umladung der Güter hergestellt werden können. . 

Ebenso hat sie allenfalls notwendige Änderungen an 
ihren Anlagen zu gestatten und ohne Entschädigung das 
nötige Betriebswasser abzugeben~ 

29)Bach Fertigeteilung der Anlage ist unter Vorlage genauer 
Ausführungspläne um die amtliche Überprüfung und die Verc 

. -~-' . haimung ~zusuchen , _ 
_ -._ · -<\> 3o) ..Us ~rie_t'-~!ür die Bauvollend~g der Anlage ~wir~ gemäß 

... · . _ · ~~ 94 -WRG-i'. 4er 31 •. Dezember 1942 festgesetzt .. 
~-~1}.-~~~~·))aU:~~:der wasserrechtlichen Bewil,ligung wird mit 75 

., ·.:~; · '~fi)ir~n;:c'se:~o.~et vom Tage der Rechtskraft dieses Be = 
' ~~~ii~{~es 1 . beinessen~ _:· ::~. ~ · 

~-. ' ; -___ .. . • _,... _, -_:~ ~-~:?;:·_:;..._ "-'.' ..... ;.~ --,_-· 
-: . . - ~ .. ·. -- ~~- . __ · 
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.. '2) Als Verwaltungsabgabe gemäß \'erordnung v~29J4.1937, BGBl 132/ 
1937, ist der Betrag von RM 65 - zu entrichten .. 
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B) Bedingunge~_~m Interee3e der Landwirtschaft 

33 )Z\U' ßeweissicberung:z d, i zum Zvrecke der späteren Fest = 

stellung einer allfälligen Schäd1gung land- und forstwirt~ . 
schaftlieber Gebiete durch den Aufstau des Kraftwerkes. ist 
die Kultur~ttung und der Zustand der landwirtschaftlichen 

. . 

Grundetücke und bestehenden Gebäude in den weiter unten 
angeführten Gebieten darch von der Waeserrechtsbehorde be= 
stimmte land- und forstwirt~chaftliche Sachverständige 
unter Zuziehung der B€teiligten auf Kosten der Innwerk A G 
zu erheben und festzuetellen: 

Die Einleitung dieser Erhebungen ist von der Gesuch~ 
stellerin unter Vorla{;e etwa erforderlicher Behelfe bei der 
Wasserrech~ebehörde z·1 beantragen, welche erforderlichen= 
.falls auch andere auferhalb der angeführten Fläc~en gelegene 
Grundstücke. in die U~tersuchung einbezi{:h-en kann Die Er ·.:: 
hebungen sind nötigEmfalls ~u wiederholtenmalen derart 
durchzuführen. daS 3ie ein genaues Bild des Zustand~s der 
Grundetücke und Gebäude vor Inbetriebnahme der KraftEnlage 
und damit die Möglichkeit bieten festzustellen: inwieweit 
etwa1.ge. nach Betriebsbegin.o. auftretende nachteilige Ver-.. 
änderungen im Zustande der Grundstücke und Gebäude auf die 
Einwirkung der Anlage zurückzuführen ist. 

Ale Gf;Jbiete :für die Vornahme der Beweissicherung 
werden :festgelegt : 
a) in der Gemeinde_Mining : d~e Gebiet zwischen Prauen = 

steinerdamm einerseits tind dem jordhang der Terrasee 
andererseits.· einachlieBlich der Grundstücke in der 
Niederung der sogenannten ~faff1ngermühle samt Gebäuden. 

. . 
b} In der Gemeinde St-Peter ~ das Gebiet bei der B1nbuchtung 

der Ortschaft Aham (Gde.St~Peter) einechl.der Häuser; 
das Baus Drechsler in Aham: das Haus Friedl 1n Aham: die 
unteren Aha.merfelder, südlich begrenzt von ~er Siraße 
Aham - Hagenau_, nördlich b1s an das Staubecken; das· 
Schloß Bagenau nebst Wirtschaftsgebäuden und die Gründe 

.;:; I 
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Jängs 4es StausplegelverlaufP.s das Forsthaus Hacenau und 
die Wiesen vom Forsthaus bis zum Beginne des Reikerstorfer= 
dammes entsprechend dem Gelände~ und schließlich das Haus 
des Franz Aigner in Aham Nr.5 und die Wiesen 1m Bereiche 
aer Bewässerungsrechte laut ~olgender ~edingung Punkt 6o b. 
Beim Schloß Hagenat:. das unter Denk:ma.'l schutz steht und daher 
besonders vorsorglich zu behandeln ist, ist auch zu unter= 
suchen, welche Herstellungen überhaupt notwend~g sein werden, , 
um es zu erhalten und insbesondere welch~ Herstellungen 
vor der Einstauung'durchgeführt werden müssen, 

c) In der Gem-einde Braunau : die Grundstücke Kön1g und· Xohler· 
beim ehemaligen Elektrizitätswerk ~önig in Braunau hinsich~l. 
des Zustandes der auf denselben befindl~chen Obstbäume, ~d 4t 
das Gebiet zwischen Inn- und Enknachmündung oberhalb der 
Stadt Brauztau. 

34) Zur Schaffung der Unterlagen für das Entscnädi~gsverfahren 
nach§ 6. des Ges.über bevorzugte Wasserbauten 1 osterr ... Ges. 
Blatt lir.;393/1938 J ist der Zustand und die Kui turgat.tung 
derjenigen Gründe> welche z~r Einlösung gelangen und dermal 
nGoh nicht in Anspruch genommen sind, durch amtliche Sach= 
verständige auf Kosten der Innwerke unter Zuziehung der Be= 
teiligten festz·ustellen.. Zu diesem Zwecke sind seitens der 
Gesuchstellerin folgende Unterlagen beizubringen : 
a) ein Verzeichnis der Grundstücke. welche abzutreten sind 

Und ihrer Eigentüme~~ dieses hat nachstehende Rubriken 
zu enthalten : laufende Nummer; Nam~;Wohnort; Hausnummer 
des Resitzers: Grundbucheeinlage. Parz-Nr.: Kulturart 
nach den Katastern und nach dem jet::.:igen, Stande. Bonl= 
tätsklasse. bei.Wiesen auch ob sie bewässert werden oder 
nicht._ Flächeninhalt der Parz~ nach dem Kataster: .PI.ächen= 
anspruch zur endgiltigen Abtretung~ Eine Durchschrift 
dieser Verzeichnisse ist der Landesbauernschaft Donauland 
in Wien I. ~ Löweletraße 16, Abt IG/PL, zur Verfügung zu 
stellen., . 

b) Ein Lageplan j in dem die Parzellen einzeln ai t ihr~ 
Numm~~.;~~e~~eichnet sind, 

• 
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c) Diese Unterlagen haben auch Jene Flächen aufzunehmen. d1.e 
·i 1nks di?I ncuen Mattig und b.nks der Brücke Braunau .. 
S1mbac.b zur Einlösung gelangen 

· 35) •:irund.stücke die während de~;:; Baues für Zwecke d.er Dal' ·= 

für.rung vorübergebend in Anspruch genommen wurden sind 
nach Beendigung des Baues i~.den ursprünglichen zustand 
zu vers0tzen D1es gllt·Jnsbescndere für die Gründe des 
Gamper~r ~n Boft Nr 6. 

36> Allen Eigentümern Pächtern, Nutznieseern und dingll.ch 
Berechtigten d1e durch die Inanspruchnahme von Gründen 
durch die Tnnwerke benachteiligt. werden. gebührt bis zur 

J 

~ endgiltigen Regelung ihre: Ansprüche im Entschäd1gungs~ e verfahre·n nach § . 6 des bezogenen Gesetzes bezw bis zur 
Hinterlegung dee Entschädigungsbe·t·rages bei Gericht 

e -

·. 

.... 

( § 1oo Abs 3 WRG ) eine angeme~sene Entschädigung d1e 
p~o Jahr vom Tage der Inanspruchnahme der Gründe ange: 
fangen~ ohne Präjudiz für d1e zukünft1ge Wertbemessung 
der Grundstücke im Entschädigungsverfahren nach folgenden 

0: 

Sätzen.auszubezahlen 1st 
für bewässerte Wiesen 

" 
" 
" 

nicht ,. II 

.Acker1.a.nd 
tatsächl1chen 
Streuentgant:. ( +.aub~. 

4 9 Rpf 

4 2 " 
3 54 II 

u GrasstreuJ 0 3 II 

pro Jar.LX und m2 

" II n " 
II II II II 

n " II 1! 

weiters als Entschädigung für den Minderertrag vor. Be -
wässerangewiesen infolge Wasserentzuges ·, .96 Rpf pro m2 

und Jahr 

Bereite fäl_lig gew·::>rdene Ansprüche sind 1m Wege der 
örtlich zuständigen Burgermeister bei der Innwerk A G anzu= 
melden und einer raschen Bereinigung zuzu~ühren 

37) Diejenigen Grundeigentümer, deren Gründe durch die Innwerk 
A G .. dauernd in Anspruch genCim.m.en werden, .. die also zur 
Enteignung gelangen. ohne in natura entschädigt zu werden 
sind berechtigt. unvorgr~iflich der im Entschäd1gungever= 
fahren festzusetzenden endgiltigen Höhe der Entschädigung 
eine Zahlung auf di.e zu 1 ei ot.ende Entschädigung b1.s zu 

· ....... ; 
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RM 1 ~2oo.- ( e~ntnusendzweihundert Reichsmark) je ha von 
der Innwerk A. G ~ zu verlangen .. Diesem Verlangen iat statt=
zugeben~ wenn seitens dieser Grundeigentümer eine Prei = 
lassungserklärung der dinglich Berechtigten beigebracht 
und der grundbücherliehen E1ntragung eines VeräußerungB
und Belastungsverbotes zugestimmt wird Die Kosten dieser 
grundbücherliehen Eintragung gehen zu Lasten der lnnwerk 
AtG, 

38) Grundstücke und Liegenschaften 1 die durch die Grundin = 
anspruchnahme der Innwerk AG, ihre Lebensfähigkeit·bezw 
zweckmässige Benützbarkai t verlieren> sind wenn möglich·; 
grundsätzlich durch Beistellung gleichwertiger Ersatz = 

gründe zu entschädigen_ Andernfalls ist auf Verlangen gem, 
§ 56 WRG .. die· ganze Liegenachaft einzul0sen und sind gleich= 
wertige Ersatzgründe nebst Betriebsanlage zur Verfügung zu 
stellen~ soweit deren Erwerbung zu entsprechendem Preise 
möglich ist:. bezw. falls nicht durch g~eignete Zusammen :. 
legung Abhilfe geschaffen werden kann Dieebezüglich 1.st,:_der 
Wasserrechtsbehörde ohne Verzögerung ein Plan beizubr~ngen 
bei dessen Erstellung au.f_ eine wirtschaftliche FJureinte1.1ung 
und Anlage eines geeigneten Wegenetzes Bedacht zu nehmen ist. 

Da sich die Landesbauernschaft Donauland bereit = 
.erklärt hat einen ausgearbeiteten Plan über notwendige 
Umsiodlungen vorzulegen: ist im Einvernehmen mi~ dieser 
Stelle vorzugehen die insbesondere auch bei d~r Durch = 

führung der Umsiedlungen bezw Zuweisung von Ersatzgrunden 
maßgeblich zu beteil1gen ist 

39) Im Abschn1 tte zwischen Freuensteinerdarun ünd Reikersfr.nfe-r= 
damm ist an der bestehenden ~ferböschung der Baumwuchs und - ~ . . . . . 
besonders der Strauchwuchs zwecks rhal tung der na tt~:r • 1.chen 
Böschung und auch deshalb ~bedingt zu erhalten um einen 
Ausgleich gegenüber dem Windangriff zu haben: der in Zukunft 
ohne Hindernis über die Waas~rSI1egelfläche de~ Staua~ee 
gegen die .Hochuferfläche gerichtet wäre. Dor~. wo Scl~den 

, ..... ·.,-~::~,.··_an der Böschung auftreten ist wenn notwendig, bevor (~_iese 
.;. . ' . . ·. . ~ . noch grössere Ausma~se annehmen~ duxb geeignet~ Verbauung 

vorzusorge·n .. Bei freiliegendem Schlier hat daa durch eine 

.. - ... · ,·"" 
.· .• 

SteinbP.dPclnuu~ zu geschehe~ 
': ~-.~--~' -~ 
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Die Innwerk AG. l.Bt berechtigt. einen Grundstre1fen 
vom Wasseranschlag auf die Terrasse einzulösen; dieser 
St.reifen wird auf die 'f'(;rrasse fortc;~setz t in einer dt;.Icb 
die örtll.chen Ver}·jal tni ssE bestimmten Breite wobei mog

lichsi sparsam umgegangen werden soll. ~ese BreJ.te soll 
kein grösse1·es Ausmaß als ungefähr 5 m erreichen Der 
darnach einzulösende Grundstreifen ist vorher auszupflocken 
und es ist zu trachten. ein ELavernehmen mit den Grunde1gen= 
tümern herzustellen Dieser Streifen hat für Verkehre : 

. . . 
zwecke der a.nrainenden ·Grundstücke und auch für den Fu..B = 
gängerverkehr jeder Art zu d1enen. ohne·daB dadurch eint-

. . 
Haftung für d~e Sicherheit des Verkehres durch die Inn= 
werk A.G begründe~ würde. Die an den bezeichneten Ver: 
~eh4sstreifen bestehenden Viehtränkstellen sind aufrecht 
3ll erhalten 

·Die Einlösung des beschriebenen Grundstreifsn& 
unterbleibt in der Strecke vom Faßstadl-der Gutsverwal= 
tu.ng Hagenau bis zum Mar1enbru.nnen im Schloßpar~ Bagenau 

$ 

Zur Aufrechterhaltung einer Zutahrtsmöglichkel.t für d~e 
Innwerk A G .· ist einvernehmllch el.n Pa.hrtrecht vom 
Brau.ereigebaude der Gutsherrschaf~ Hagenau ~ter den 
Wirtschaftsgebäuden herum zum Hochuf.er einzu.räame:-n 

!.:) ) D~ e Liegenschaft der Rosa A1gner 1.0 Aham Nr 5 l.Si E-!nzu:· 

lösen Der Abbrv(~: ti<>3 Gebäudes Aham _Nr 5 ist v.:"rber 

41) 

42) 

.• 

dem staatlichen Denkmalamt i:D Li;.nz ar.zuzeigen . 
Gebäude d1.e du.rch den Einstau bei Aham unbenützbar werjc;.n 
sind samt .dem da~ugehörigen Grundbesitz,&inzulosen oder 
sie sind an eine geeignete andere Stelle dieses Bes1tzes . 

~ . __ - . ~- ... 
zu versetzen . wobe~ auf die Wirtschaft] ichen Frfordernis~.e · ;"" 

._ .• ·• .• .. '. ~ -
entsprechen~ Bedacht zu nehmen ist . ·:·,;'::..~_~:ry-~-~-· 7,·:~.> .· . 
Das SchlcßHagenau. das u.nt·er Denlanalschu.lz -~ 1~--~h'i.: isf jn · ~ 

seinem gegenwärt1gen Zustand zu. .erhait~~ ·.zu..·hesem.· ~t.:.=S;. · · 

sind alle l.nfolge de~ Einste.ues. ~,t~-: e;fo~d~rl::a.~ we:r(}en~ . 
den bauJ ichen Maßnahmen durch di~~-,~~~~-rk:·i~~. Z\l ~reif~n 
bezw. bleJ bt die Vorschreibung :de·'r -~~t{)f.derlibhen ~ _;: .· .. 

. .• - :.. ~. • .... _ .... .:.: ; :· ---~~ '·- --· ~ . -~ _":~'1 "i·-'-:;_;.1.: _; 

nahmen vc)rbehal ten. Dl.ese Maßnabmen Sind D07:.l.genfsllg :~~~'!,~. ~~~:.' 
. . . . . ·. . . - • ·-"~ ;--. ' . . .· . . . • .. !J.I~;-,'-: ·\. . 

sohon vor· d_em 'lttnstau 'dll,l"chzutti.hren . ;Der ftBa tadlke'll• __ :,. ~_;~::_~::;:·, · · 
beim SctJ.}oßHB:gerie.u :is~~, -. wenp er- unbra~bar V(E'-r4Pn fl?i'ft. ·:. 

..·' r -.:~- ~ 
' ., ',. :f :-- -~· •• 

~· . 

. . ; : i . 
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einzulösen oder ist für ihn ein Ersatz zu schaffen_ 
43) Am südlichen Teil der künftigen Bucht _von Hageneu ist der 

~u~t~rbcden ~m t1eferen Teil abzuheben und zur Anschüttung 
euf d :::.e höheren Stelle!l zu verwenden damit keine vera 
sc.til ften F:1 achu.fer mit Sumpfbi 1dung auftreten· 

44} ihne-ichtlieb der nut~l.Ulg der einzu.losenden Uferstreifen 
haben die Jeweiligen Vorbesitzer die Vorhand . 

45) D1e Gründe länge der Mattig zWischen den neuen .Dämmen sind 
bis zur oberen Mattigbrücke-( Höfterbrücke ) einschlieB!ich 
der Weganschlüsse links und rechts unter Wahrlng des Vor• 
pachtrechtes-für die gegenwärtigen Besiteer einzu1öeen_ 

Hins1chtlich der zu leistenden Zahlung auf die 
:ni.'r die El.nlosung dieser Gründe zu leia·tende Entschädigung • 
wird auf die Bedingung_Punkt 37) verwiesen. 

46i In der Strecke vom Beginn der E1nwurzelung·des Höfterdammea 
aufwärts bis zuw Steinplatz am lnnufer ist ein entsprecbena 
der Gr~dstre1fen von der Gesuchstellerin einzulösen so~aS 

eine natürliche Böschung mit ihrem Fu.ß:J.!u.nkte an der Innkante 
des Uferwerkes sich ausbi~den kann und überdies noch 
ein ö~reifen von mindestens 2 m für den Gehweg verbleibt 
Falls diese Lin1e bere1ts überbrochen ist, ist entsprechend 
mehr einzulösen 

47) Der Verbindungsweg von diesem Hochufer auf das Uferwerk 
1st ~1t einer gut begehbaren Neigung auszuführen. wobet 
zu berücks~~htigen ist daß er auc~ als Erholungsweg zu 
diener.. hat 

· 43} Bis zur Ausbindung der im Punkte 46) beschriebenen Bö = 
s:h~~.g sind die eingelösten Grundetücke im Vorpachterechte 
den Verbesitzern zu überlassen 

~9} Die abgeholzten und infolge der Änderung der.~führung 
ober~alb Braunau be1 der Eriknachmündung nicht mehr benB: 
tigten Grundstreifen sind durch die Innwerk, ·A ... G au:t ihre 
Kosten wieder aufzuiorsten bezw_ wieder in den früheren 
Zusta~d zu versetzen 

C) Bed1nßUAgen im Interesse des Verkehres . 

5o) Die Innwerk A G ist verpflichtet; ·auf ihre Kosten nötigen• 

• 
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53) 

54) 
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falls durch regelmässige Baggerung dafür .zu sorgen. -daß 

das Durchflußprofil unter der Reichsbahnbrücke über den 
lnn zwischen S1.mbach und Braunau durch Schotterablageruneen 

nicht verringert wird. da sonst der Bestand der Brücke 
gefährdet Wl.T'd: 

Die Innwerk A.G. hat der Reichsbahn ·eine Erklärung 
abzugeben! daß sie filr alle Scnäd~r. _haf·t.e't;_.-den-die Deutsc~e 
.Reichsbahn aus dem Bau. Bestand Uiii(-Betrieb· d:e~ Stauanlage 

• . . - . . ".. ·.. .t - • -~ - . " .••• ' . - . . • 

erleiden sollte - -· · ·. 
~ J. ... •• •• 

Alle öffentl1chen Wege lind Straßen. ·s~o"1e·:.pr1vaten Wirt -= . - -~ . " ~ .. - "' 

schaftswage und sonstl.gen Br1ngungeun~s'gli_phke) ten der Wiesen-·· • 
Peld- und Waldprodukte haben. bes~e.ne.it. iu:··.bt~i,.:'b~n oder s.1nd . 

durch gleichwertl.ge Anlagen zu ersetzen~., 
~ . "'. 

Die Gesucheteller sind verpfl1chtet·,--~cÜ~-e-._wähi-end ~es 
Ba~es von ihren Fuhrwerken 11!! aueefge~<Shnlichen:Maße be.::. 

nU.tzten Straßen und 'Nege in fahrbarem Zustand. zu .erb.al ten 

und nach Beendigung des. Ba~ee· de·m:·. Btr&;sen~tlie:it~r '~eder 
1m ur,n:.n.in~lichen Zustand zu ub~r~eben ... BÖtwehdfg~ B~cken-= 
verstärkungen gehen zu Lasten der I~werJ: ;A':'_G:: ·· 

- • - -- \ )<- •• ' ·, 

Für die öffentlichen GemeindestraSen~·.a· den Ge= 
' - . . ·.• - . 

meinden Min1ng u!ld St :Pater die durch den-Diit dem A.uSbau 

der Kraftstufe im Zusammenhang_ s·t~hena:~n :a~.l.:~~u.hrwer·ks·"er.: 
kehr besonders in Anspruch geu.:>~e'n "S.l.rl4_~ .~:r:n·a. seitens der· 
Innwerk A. G. Arbeiter in entep.re~hend,er A.u:z~~ bet. den ört~ 
.l1cL.en Gemeindeschottergruben z~ GeWinnung; AUfladung und 
örtll.chen Verteilung des Sch9;t~ere:~zti.r v•rf.U~g ·zu stellen ·,: .. ' ' "<. ·._. ·: ' ..._ . . , ·.. . . 
Die Beistellung der erfor<f~rlicbe.u Puhnierke~ el'f_olgt durch 
die genannten Gemeinden .. 
Der verlängerte Abfahrte~es dea banB 'Berllt'~ithe~ 111· Re1 =· 
kerato;r;f 1st durch die. )~w~erk _4 <r• g•gen Entr;l9hä4lgUng ein= 
zulösen 3 zu besch~tte.rn :u.bct wäbre.D4 cte• Jauea zu. e.:rhal. teil '··. 
und weiterhin ·ae~--Benlltkmi d•r lnt~ ...... nten zu Uberl~esen ... :.··. 

' "'-~"" :r' - . - - . -;'._~-- -:~"_·,: ·:-4~:f.- _- . - ..• <! •• - •• 

Von der sogenannten ·Sw.ol:)Ocl&•W1eae · ..-:::.::': "'fleme.inde St .Pe.ter·~ ·. 
- ·. • k' -~ .. .. . .· - - ·__ ----.·.;; --~~< __ ;:.1-'*:; .· . . . ~t:-.··, -' ' ' 

.ist durch die:~Ge·suchetelle1'iO e:Ln6. .. t au.t clie ·r~rraase- . 
in der Nähe ;d~;.'.Ei:n:QJUndu.ns dte a1i1fe Tfe:rdammes· lierztl-

.- 1- • • . -~ ~ _:, •• ~.. • •• ' 

sielle~ ll.nd ·~z~ ',~r.ii~l.ten 1>1~ ut t' Jte.tne gro.se:~M _ .' 
Neigung· als -7"~-:erbal 'ten W14 .. · · 2 So JD:' brei·t' 'sein · 

: ' '---~ :·~ _·.~ ' ;;, . . . 

~>, 

·' ., 
>' 

:. ·[ 

. .... -. 

·I 

:I 
.. J 



• 

• 

- 16 -

55)Dem.Verlangen der Interessenten bezw. Erhaltungsverpflichteten 
an der sogenannten Schunkebrücke dber die Kattig auf Errich• 
tung einer Brücke! deren Fahrbahn -in der BBhe der Mattig • 
rückataudamm~rone liegt,.kann nicht stattgegeben werden. 
Kingegen werden die Innwerke verpflichtet, die ErhSltung 
der Schunkebrücke· zur Gänze zu.übernebmen; außerdem ist 
den Interessenten für etwaige ~irtschafteerschwe~1sse an= 
gemessene Entschädigung zu leist.en ~ 

56) Bel km 0,6 -.0.7 des Reikeretorferdammes ist für die Herau~= 
bringung des Auholzes während der Bauzeit des Dammes ein 
Ausfahrtsweg mit Auf- und Abfahrtsrampen über den Damm an: 
gelegt werden; Die Möglichkeit der Befahrung ist durch Be= 
fest1gung in Beton oder mit Prügeln auf der Wasserseite 
aufrecht zu erhalten~ Bei Hebung dee Dammes ist aus Rück. = 
sichten des Baufortschrittes eine Unterbrechung von möglichst 
ku.rzer Dallf!r zugelassen. 

57' Die !r.1.11wer.1t A,U. hat das Betreten der Dammkronen ur.d dea 

Strel.fens am H.>ch?fer auf eigen~ Gefahr der Fußgänger zu 
gestattP.n und dies durch en\sprechenee Anschlagtafeln kund~ 
zumachen. 

· .Eln 'lhderruf a.us Gründen del" Dammerhql tung zu. der 
allge~einen Sl.cherheit bleibt den Ortspolizelbehörden vorbe• 
halten. 

D) Bedingungen im Interesse beatehender Wasser ~ 

benUtzungsrechte. 

~8) Bestehende Wasserversorgungsanlagen die durch den Einetau 
unbenUtzbar werden sind auf Kosten der lnnwerke durch 
gleichwertige Anlagen zu ersetzen. Das hat auch dann zu 
gelten. wenn eich die.Bescbaffenheit des Wassers durch den 
~nstau ändert. 
Im Einzelnen·hat folgendes zu gelten: 
a) Die Wasser~ersorgungsanlagen für die Besitzer Anton Seidl 

1n Nöfing Nr~1: Johann Wagner ~n Nöfing Hr.2 und Mar1a· 
Viertlbauer in Wöfing 1o 7 welche durch die Auflassung dea 
Btsfingerbaches ihre bisherige wasaerversorgungsmög11chke1 t :.· 

:"" . . . 
verlieren_, sind von der Innwerk A.G.i.m !olgenden AuamaSe 
her~u'ltellen : 

·~ 

.. .~ 
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Mit Hilfe des-.,Reichenährstandea 1st' eine neue· Quell=··· 
faaaung auszuführen~ Von dieser aus ist die Rohrleit~g · 
durch die .Innwerk A.G.nur bis zu den Häusern der Ge~~en 
zu verleg~n. wGlche von der Innwerk A.G. für die notwendi~e 
Pumpe.nlage e"inen einmal~gen Betrag von RM 25o.- zu Ha!lden ae~ 
Kreisbauernschaft Braunau erhalten .• Der Pumpetrom ist von 
der Innwerk A.G~ kostenlos zu iiefern, Die erstmalige H~~= 
stellung de's Stromanschlusses geht zu Lasten· dEr :r.:.nw<:::-i.t 1.. ~ 

b) Z1tr Beweisaichertmg ( s_iehe Bedingung Punkt 33 ) l.st der Zu=

stand der :Brunnenanlage beim Denkhäusl~ Besitzer Johann un1 
Katbarina Fischer in Höft Nr.8 und die Widderaalage des 
Franz Gamperer in Höft Nr. 6 .. durch das Reicbswaeserwir1-= 
Schaftsamt Ried festzustellen 

c) Infolge Auflaseung des Höfterbaches ist es notwend~g. die 
Hauser des Gamperer und Wagner in Höft wit Nutz- und Trink~ 

wasser zu versorgen. Zu diesem Zwecke hat die Innwerk ~ G 

eine Quellfassung an dem oberhalb gelegenen Hange m1.t eine.-
14o m langen Zulei tun·g herzustellen. Zur Versorgung dee 

Ententeiches beim Gamperer ~n Höft ·ist eine eigene Lelturtg 
mit 1o cm Durchmesser aus Zemen~rohren zwecks Zuleitung 
von Bachwasser zu errichten: falls nicht eine besondere 
Wasserwerkegenossenschaft für die Versorgung der sogenannten 
unteren Höft zustande kommt, 

d) Zur Nutzwasserversorgung für:das Anwesen Fischer in Hbft Nr 8 

ist das Überwasser des Widders der Therese Hödl in eine 
Zementrohrleitung zu fassen und in das bestehende Bacbbett 
zu leiten~ Ober die erhobene Forderung der Besitzer Johann 
Fischer und Franz Gamperer auf Obernahme der Erhaltung der 
beschriebenen ·zementrohrleitung zum Anwesen Piseber und der 
Rohrleitung zum Enteriteich des Franz Gamperer durch di~ I~~= 
werk A.G, wird im Entschädigungsverfahren abzusprechen se1.n 

e) Zur .Beweiesicherung· ( siehe :Bedingw1g Punkt 33) ist der. 
Zustand des Br~ens· des Rudolf Stechl in Braunau durch das 

Reichswaeserwirtachaftsai!lt Rie_d aufzu.nehmeni wobel. auch ~ 1. e-

. Beschaffenbei t -des Wassers bei verschiedenen InnwasEers:.:-=- ::.1:- .. 

festzustellen sein wird~ :rrobeentnahmen aus, .dem Brunn~n s1.r.·~ 

vom Ge~undh.eits~te··~ in Brawiau ~te~ Zuziehung .. _.de~. '~:t.Eli. = 
ligten durchzUfuhre~~'-: . ·.:·.•.. . .. -·r:: . 

.; ~~ ' .... 

... - .. _." .... _ ... 
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5~}3~stehende Wasserkraftanlagen sind einzulösen bezw durch 
:rsatzstro~lieferung zu entschädigen, Als Ersatz für die 

W~ss~rkraftanlage des Nöfinger Elektrizitätswerkes. 1nsbes. 
·l s t Strom 1m Ausmasse ·der bisherigen LeistungsfäilJ.gkei t 

::-· ~ .Anlage vvn der In!lwerk A G. kostenlos beizustellen, 
!J2 c :.e b·ishe n ge Anlage Gleichstrom 1 ieferte und der Strom 

:.r. Hinkunft aue dem DrehstroiiU?-etz der Innwerke ge>.l : .:ife r~ 

;nrc. sind die er!tsp:·echendell .Abanderune;.:n an äen 1-:ot.()ren 

und dergleichen durcn die Innwerke auf ihre Kosten durch= 
Z·li'i.lhren Den .3esl. tzern Adolf Swoboda_. Jobann v·iertlbauer 

~nc ?e~~inand S1eger. ~amtliche in Nöfing. ist Str~ 

gegei:. Bezaiüur.g abzugeben 

•·- ' ~est eh ende Bewässerungsrechte s1nd aufrecht zu erbalten. • 
bezw dort. wo es nicht mehr möglich ist~ abzu1 ösen. Im 

~inzelnen wiTä folgendes vorgeschrieben : 
a) die·Bewäeserungsrechte des Anton Seidl, Georg Mahringer. 

Johann Wagner und Rudolf Leite~egger, sämtliche in 

r.öfingj und des Josef Hotstätter in Gasteig Nr.3~ sind 
zu den an der wasaerrecht12~he~·Genehoigungsverhandlung 

F 
-;ro~ 2?.11.1J4o vereJ..nbarten Bauschbetrag von RM 45o.-
j~ Hektar abzulösen 

. 1:) :ie Bewäs::: e r..t.."lgsrechte vom Höfterwehr des Johann Pieeher 
in Höft Nr.8! kton Kainz ·in Ra~den l1r 1~ Fran~ Gamperer 
Hl Eöf't lir 6 ·.:;erde!! aufgelassen; dafür hat die Innwerk 
~ G bezugl.d~eeer bisher bewässerten Fläche im Ausmaß 

Yon 1o Joch folge~des dur~hzuführen~ 4t 
?ür die Uwwandlung der bestebenden Bewässerungs= 

~iesen in v~ll er't~agsfähige Wiesen ist_zu sorgen Der 

w~rend der Umwar~dlung en~stehende Minderertrag ist den 
ge!l.a!:!.nten. .Besitzern bis .zu einer Höchstdauer vc.a 5 . . 

~irtschaftEJat~en zu ersetzen Ein etwaiger dauernder 
M1!11er.er:rag der umgestellten w~ese geeenuber jenem der 

3c-'tt'S.seerungswieee ist nach diesen 5 Jahren kapi "talisie:...'l. 

z:.:.. ers~tzen. ~ei der Umwandlung der Bewäeeerungewiesen 

e.1nd diE- beet€!:..e!"'.:ien Bewässerungsgräben zu beseitigen 
FJ.r1.d tun.ll~}:s: e:..r..zu~bnen. 

D~r heutige ~s~~~d der Grasnarbe und der Wiesenertrag 
1et. d.:uch ~e:we:~ss~c:herung (siehe Pkt. 33) feetzustellen. 

' ·~ 
·1 

J 
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c) D1e Bewässerungsrechte am Bbfterbach des franz Gatterer 

in Höft Br 6, Perdin2lld Re1 ter in 11oft Nr , 1 ULd Johann 

Wagner 1n Höft lir 5, haben au:trech~ zu l:?-}.ei ben Jedoch 
WlriJ wat..r end des VlJ.QH~TS . das 1St vom 1 Oktobr..;·r Ll S ZllE 

31.März die "iat:serzu.ftihr el.Jlgestel1t. Die Bewäseerun.gs
rech te des J obann Ltndlhuber in Laab ~d des :rerdinand 
Ste1ger in Laab sind einzalosen, ·-~~J{'~; 

d) DuX eh di~ Bauiühr~g ·untetl:lrocii;n•/':~risserungsgräben. · 
sind im Einvernehmen mit dem .Reteh~iiätirstand. durch die 

. . . :. · .. ft., ·; .. ;;,: 
Unterr:er...rnung wieder he;rzus:~E-11-en:~.'~~~:::::~ "" .. -

. ...:. ·)~::~ .;."6::: - ' 
e) Die JenJ-gen Wiesen. \~elche ·von ,äe.ur;:-·b'f!:i.'m Höfterwehr rechts 

abzweigend~n und nach linke. :rullreriJ~r/~raben .~ewässert. 
werden .. haben als Bewässerungswi~~~1X~1f;etehen zu bleiben 
Zur 'Feststellung ~n welchem A.u~~f:J~·::aie iiewäss~ru.ng 
1n Zukunft erfclfer:. kann. 1~t- spa~es~sns im So:mmer- 1941 

-~l ~.:..: ~·:...-;;~ '·-u.;. • ' ... 

ein Versuch zu ilnternellmen. weloher}~.trfter :Aufsicht dei 
. - " - . " t-· ... -~ '.. - • 

Wass~:rrechtsbehörde und unter zdz:.f~iftii(t.-:eines. Vertretere 
~ :.~ ·'.,J;;l-~ ....... : - ·- . 

des Reichsnährstandes unll der Betei.lfgt,n stattzui'inden · 
bat· Bis dahin ist eine Pl~skizze.U::t)er.die uraprüng = 

. -- ....... ~. # . -~. - .. 

liehen und die abgeänderten Bewässerungsgräben d~ch die 
·_ ·:.· --: ·.·._.,~·:i", r· . • 

Unternehmung beizubringen. Je Dacll.:4em-.J~rge'bn.i:eee dieses 
~ .:"'IJ..-:; :_:'_·.:':'~.;;..·; J_ ·- - •. 

Verauchee bleibt die Vorechreibung_~eiterer·:Kaßnabmen 
vorbehalten, . ·'-:~:~;;~~:-::: .. ::~. · 

!) Die Frage der kiinft:1gen Erhaltung ·des-··Höfterwe.t.res an 

der Mattig bleibt einem beaondere~;.,w&s-.errechtlichen Ver= 
fahren vorbehalten~ In d~ri'nei~'jt:;;:;~b~J.tuilgaverpflich= 
teten a:D diesem Wehre hat die.Inh~e~~~~i~:&:_.irundsät.zlicb 

·· -~- _ ....... : .. ~~--~ct~~~-~·:,::y,·_~;t·_:- :.· . .. ~-.-~ 
einzutreten und zwar u.nvorcreifllc~, #9r.~;diesbeziiglich 

'".,. ~ "-~, : J. "-;··~.:..:~v~! .~':"::_. ._-:~"-..:.:..·t -~'" $;:: .· > !"·_'_ -, -:.-:-:..:~ ·:..::' ~-. ~ ' • • 

noch zu fä1l.enden abgeaon4er~f!1l -~~~-91l~i~Jmg· ·Jedenfalls 
in dem AusmaS !· das aic~ )~-~ .:~e!{'i{~i!t#"~~hli'en '~wäs serungs= 

... . ... _ , _·~ ·-:~·'·?~-,>·: ~-~ ,--:;:~--~:-~~----··_- -. ·-:~ ~~~-r:-...... · : -~ 
'flachen el"gl. b:t .". ·. .. -. . -;;.(.., , · ~ ~- -: ··. " ·1c-"zi.: ·' ... :. --:·.... •. , · · . ·,: ~-~:-~-:.. ~~·:<~t~:.:~~:·-:-~~.:._~·(: .. ~"-;~-~ .. ~--<-~~:: ~:f~--c'· •. f'.~;--=~~- ·.·~ ~· > 

Da l.nfolge der UmleitU:lic::d.~a~.Jföf;n&'r~~ea .in··die ~eich = 
anlagen eine Veränderwia···4:ei--.:iiifi.~v~fhiitllias-e aU.S den 

• ~ • • : • ;;. - • __ t ::~. E-·.-.f'i? ··;"~~·:::~~--~.~ . :' .. _. -~--- ·.:·-:_.:·'*~1::~.:--.-. t .. _·:_- . . 
T.eichen zu erwarteri"18t.;" :ist1::JA' dü!ser.,.~Hfnsicht die Auf ~ 

llahme ~iner Bewe~·saich!t.~:;.(:· .aieli~- ·Pcic~~)J} no-:wend1g Dl.eSt-
• -.,-"': ."_!~--~~].._.•.':"'; __ ,"' :-.'~:~:_.:~.':.Ir}:-~:":~,~ .. l"-.. ·~.«:-t~~::_-t~-'~7;:1.;.··.;~ 

1at vom Reichawasaerwtr;tt!QJ.täf~aamt: .B~~~-ij~.OrZUilehmen. 
: '· "' -: ·.- '-. /;.~ ':·:· ; .· . -~-:: __ :: :<'.~~·t.::.;~~:,_ 

"" ' ·- ~::'-
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62) Der kleine Teich in Iö!ing dee Perdinand Reiter in Höft 
Nr-11 hat einen neuen Zulauf zu erhalten. 

63) Die Aus:cündu.."l.gen der bestehenden Kanäle in :Eraunau_. 
inscweit sie zu tief liegen, sind so zu verlegen. daS 
sie mit ihrer Sohle ungefähr 3o - 4o cm unterhalb des 
Stauwasserspiegele bei Jriederwaseer einmi:L"lden. 
Sollten s1ch bei diesen bestehenden Kanalausl~ufen in den 
Inn und ~n die Enknach durch den·Rückstau des Kraftwerkes 
im öffentlichen Interesse unzulässige Auswirkung~nt 
insbesondere auch vom Standpunkte des Schutzes des Stadt= 
bildesvon Braunau a,I und vom Standpunkte der Geruchs= 
belästigung ergeben, so ist die· Innwerk A~G .. verpflichtet~. 

die zur Beseitigung dieser Auswirkungen erforderlichen 4t 
Maßnahmen auf ihre Kosten.zu treffen allenfalls durch 
Zusamiilen~aesung der Ausläufe. und Ableitung in den Inn 
unterhalb der Stadt Braunau nnd sonstige Vorkehrungen 
zur Bese1ti~~g der schädlichen Auswirkungen~ Wenn das 
der Behörde vorgelegte und noch zu genehmigende Kana1i= 

Bationsprojekt der Stadt~Braunau a.I_ zur Aueführung 
gelangt, hat die Innwerk A. G. jene Mehrkosten zu tragen .. 
die eich aus der infolge des Rückstaues der Kraftstufe 
Ering etwa erforderlichen Vorschreibung einer über die 
mechP.nische Klärung hinauegehenden.Reinigung der Abwässer 
vor E1nleitung in den Inn ergeben~ .. 

E) Bedingungen im Interesse der ~-scherei ~ 

64) Für den Fischaufstieg J.St im Einvernehmen mit dem Fischerei= 
sachverständigen ein FischpaS auszugestalten und anzulegen~ 
Die P_läne fiber die Bauart dieses Pischpasses sind der 
'fasserrechtsbeh6rde in dreifacher Auef~rtigung zur 
Genehmigung. vorzulegen 

65) DJ.e FJ.schereirechte w<den einges~auten Zubringerstrecken 
des Inn_ sind zu entschädigen bez,r-..··::einzulösen. 

66) Alle aasfallenden Fischereinutzungen sind zu entschädigen 
bezw abzulösen~ 

67) Die bisher hech~treien Gewässer sind durch entsprechende 
wasserbauliche Maßnahmen von den Hechtgewässern zu trennen. 
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68) Baumstä.uune und Stauden im eingestauten Gebiet sind mögii:chet, 
tief abzuschneiden; wo dies noch nicht geschehen ist, 
ist dies nachzuholen, 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid steht nach Maßgabe des 
bezogenen Landeegeaetze~ gemäß ~er 5.V~rordnung betreffend 
Ubertragung von Aufgab~n und Befu~seen des Reichsstatt = 
haltere in Oberdonau, RGBl~I S,1o37/194o, die binnen 2 Wochen 

-
nach der _Zustellung be~ Reichestatthalter i~ Oberdonau in 
Linz schriftlich oder telegrafisch einzub~ingende ·Berufung 
an den Generalinspektor für Wasser und .Energie offen. 

III. Be gründun ~ ~ 

· . . ·:wie schon au·s. Anlä.:S der Erklärung des· vorliegenden. 
' Bauvorhabens .als bevorv.ugter Wasserbau dargelegt wurde: ent~-

spricht·der mit .diesem Bescheide genehmigte Entwurf zur Aus= 
nützung der Wasserkraft des Inn einem dringende~ .Bedürfnisse · 
der Volksgemeinschaft, Von-tragen grundsätzlicher Natur sind 
jene über die Dammführungen dtirch oberbehHrdliche Weisung 
{Reikerstorferdamm) bezw .. durch die Ergebnisse der örtlichen 
Genehmigungsverhandlungen ( Braunau~rdamm ) geklärt. Eine 
ausgiebige· Erniedrigung des Stauspiege~a wäre erwünscht gewesen. 
Dies hätte allerdings die Stufe~einteilung beeinflußt . 

In der Frage der Unterbindung der Geschiebe,bfuhr 
erscheint bei der Kraftstufe ·Ering-lrauenetein durch die 
Bedingu.nlll.A._. Punkt 9) vorgesorgt. · · . 

· Den·Ubrigen vom Standpunkte des öffentlich~n Inter= 
esses zu etell.enden Werderungen tragen di·e ob1gen Bedin= 
gtingen ReQhnu.ng •. Dies· gilt inebesonde:re :tür ~ie Vorschreibung 

· A Punkt 28~ die die_ Möglichke1_t des -Einbau~e· vo~ Schiffahr'ts= 
einrich,tangen ·im· öffentlichen· Interesse ~oher1;1 soll .. Gleich • 
artige VorBobreibungen finden eich_· i~ den bayr1echen Genehmi= 
gungsbedingungen für die bereite bestehenden Xrattarilagen ' 
im Inn. 
i 'Die VorschreibUng DtPunkt 63)!'Abs.1 1 war im öffentlichen 
Interesse erforderlich~ Abs. 2 dieser Vorachreibung entsprich-t __ 

, .. · .... : 
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der.. Grundsatze des § 17 WRG, Abs, 1. und bezweckt Erschwer = 
nis:;e für die künftige Ka.na.lisierung der Stadt Braunauf 
die sich aus der Kraftanlage ergeben können, im öffentlichen 
Int~resse auszugleichen, 

Die Dauer der wasserrechtlichen Bewilligung - siehe 
Pun~t 31 -wurde ~Einvernehmen-mit den bayrischen Behörden 

' m1. t. 75 Jahrenfestgesetzt .. 
Die weiteren obigen Bedingungen tragen den vom Stand= 

punkte des möglicb.en Schutzes der Rechte Dr1.tter zu stellen= 
den A.nforderu.ngen Rechn-q.ng., In letzter Hinsicht ist auf de.s 
im allgemeinen einvernehmliche Ergebnis der ergänzenden 
Gen~hmigungsverhandlung vom November 194o zu verweisen. 

Die angesuchte Genehmigung war daher zu erteilen. 4t 
Zur Forderung der Interessenten bezw. der derma= 

ligen Erhal tung·averpflichteten an der sogenannten .Schu.nke= 
brücke ( siehe Bedingung C Punkt 55) mache ich auf die 

• Bestimmung des § 5 des me·;rfach bezogenen Gesetzes über 
bevorzugte We.sserba.uten aufmerksam; . wonach die Beteiligten, 
die diesem Genebmi.gungsv~rfahren beigezogen werden -- was 
1m freien Ermessen der Behörde lag -- Abänderungen vor= 
schlagen können~ die eine geringere Beeinträchtigung ihrer 
Rechte erwarten lassen. Diesen Vorschlägen ist nur dann 
stattzugeben: wenn die Abänderungen das Bauvorhaben nicht 
wesentlich erschweren und wasserbaulich vertretbar s1nd. 
Dies 1et aber hinsichtlich der Forderungen der Interessenten 
a.n aer erwähnten Schunkebrücke nicht der .Pall. Es wäre auch • 
im Hinblicke auf die hier in Frage kommenden Grundausmaße 
nicht vertretbar, die Berstetlung einer aeuen h6heren und 
längeren Brücke mit ebener in der Höhe der Ma~tigdämme 
liegender lahrbahn vorzuschreiben~ Z\.llDJ\1 ·iie Benützbar= 
keit der derzeitigen Schunkebrücke, deren künftige Erhal= 
tung die Innwerk AG. uberriommen hat, auch weiterhin.allcr= 
d1 ngs tmter Erschwern.l.ssen·gegeben ist~ die in dem Ent = 
schb~igungaverfahren abzugelten sein werden. 

Die Porderungen dee· J~bann Pieeher in Höft Br.8 und 
Fra:-.z Gamperer in Höft Jir. 6 ( siehe Bedingung Punkt 58 d) 

: 
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wegen Erhaltung der dort bezeichneten ~ohrleitungen durch 
die lnnwerk A.,G gehören in das Entec!-1ädigungeverfahren und 
sind in diesem abschließend zu behandeln. 

Im Übrigen und Allgemeinen verweise ich aut das noch 
abzuführende En~ädigungsverfahren nach § 6 des wiederholt 
bezogenen Gesetzes. 

Ergeht an : 

1) Bayriechea Staatsministerium dea Innern in • ü n c h e n 
2) Reichsstatthalter in Oberdonau al-e höhere Naturschutz -=-

behörde in L i n Z: Petrinum, 
3) Herrn Landrat in P f a r r k 1 r c h e n/Bayern, 
4) Herrn Landrat·in Braun a u a.l.; .. 
5) Straßen- und Flußbauamt P a s s a u, 
6) Reichswasserwirtschaftsamt Ried in Braun a u a.I 
7) Landesforstamt Salzbu.rg-Qberdonau in S a 1 z b u r g: 

8) Deutsche Reichsbahn; Reichsbahndirektion in M u n c h e n, 
9) Deutsche Reichsbahn, Reichebahndirektion in L 1 n z, 

1o) Herrn Bürgermeister in Braun a u a I., 

11) Herrn Bürgermeister fn St. p. e t er~ Kreis Brauneu a.I 
12) Herrn Bürgermeister in M i n i n g. Kreis Braune~ a,J 

zu lo)-12): auch behufe nachweisbaren Verständigung der 
Beteiligten~ 1nsbesondere der in ~er Begründung 
Erwähnten.· 

13) Landesbauernschaft Donauland in Wien I.! Bankgasse 3. 
14) Landesbauernschaft Donauland Planungsstelle w i e n I • 

B:ankgasse 3 
15) ~dbauaußenstelle R i e d l..I" d Landesbauernschaft 

Donauland 
16) Kreisbauernschaft in Braun a u a,I:: 

17) Fiachere1rev1eraueschuB Inn-Braunau und Mattig 
zu Randen dE!_s Herrn Franz Hager i.n MB.I:ll.ing_.P M1.n1.ng 

18) Herrn Landesfl.schereJ.sachverst~nliJ.gen Dr Hemann·Lechle:r 
in W 1 e n I ~ Minoritenplatz 4 

19) Innwerk A G. T ö g 1 n g 1n Bayern 

Im Auftrage : 
gez L y r o Beglaubigt.· 


